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Änderungsantrag zum „Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung von Transparenz politi-
scher Weisungen gegenüber Staatsanwälten“ (Drs. 18/1660) 
 

Sehr geehrte Frau Ostmeier, 

wir schlagen wir folgende Änderungen des Gesetzentwurfes vor und bitte Sie, diese an die 

Mitglieder des Ausschusses weiterzuleiten:  
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Änderungsantrag 

der Fraktionen von SPD / Bündnis 90/Die Grünen und der Abgeordneten des SSW 

zum Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und PIRATEN 

 

„Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung von Transparenz politischer Weisungen 

gegenüber Staatsanwälten“ (Drs. 18/1660)“ 

 

 

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

 

 

1. Der Gesetzestitel wird wie folgt neu gefasst: 

„Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung von Transparenz politischer Weisungen 

gegenüber Beamten der Staatsanwaltschaft“ 

 

2. Die vorgeschlagene Änderung von § 65 AG GVG wird wie folgt geändert und neu 

gefasst: 

„§ 65 

 

Hat die Landesjustizverwaltung nach § 147 Nr. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes ei-

ne dienstliche Anweisung erteilt, welche die Sachbehandlung oder Rechtsanwendung 

in einem Einzelfall betrifft, so teilt sie dies dem Landtagspräsidenten beziehungsweise 

der Landtagspräsidentin mit, sobald und soweit dies ohne Gefährdung des Untersu-

chungszwecks möglich ist. Dienstliche Anweisungen im Sinne von Satz 1 sind schrift-

lich zu dokumentieren.“  

 

 

 

gez. Thomas Rother, MdL 
gez. Burkhard Peters, MdL 
gez. Lars Harms, MdL 




